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Liebe Gemeindebürger:innen!
Liebe Jugend!
Ein sehr arbeitsreiches Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu.
Mit einigen Schlagwörtern möchte ich die wichtigsten Pro-
jekte in diesem Jahr in Erinnerung rufen:
Baubeginn des Hochwasserschutzes an der Görtschitz, Errich-
tung der LED Flutlichtanlage am Sportplatz, Teilasphaltierung 
der Kaltenbergstraße und Instandsetzungen des ländlichen 
Wegenetzes, Anschaffung von Notstromaggregaten und In-
stallierung eines Gemeindekrisenstabes, Personalaufstockung 
im Gemeindeamt und am Bauhof, Sanierung und Fertigstel-
lung der Saualmstraße durch das Straßenbauamt des Landes 

Kärnten, Ausbau des Glasfasernetzes, Ankauf von Bauland-
flächen, Erweiterung des Bauhofes und Überdachung der 
Müllsammelstelle, Sanierung der Eishalle, Felsabtrag Kloiber, 
Beginn des Projektes Anna von Eberstein, Planung für einen 
zweiten Gruppenraum beim Kindergarten Eberstein, Erhaltung 
unseres Nahversorgers ADEG und vieles andere mehr.
Ohne finanzielle Unterstützung durch die Bundesregierung 
und die Kärntner Landesregierung wäre die Realisierung die-
ser Vielzahl an Projekten nicht möglich gewesen.
So darf ich mich sehr herzlich bei Herrn Landesrat Martin Gru-
ber und Herrn Landesrat Sebastian Schuschnig bedanken.
Besonders auch bei unserem Sportreferenten Landeshaupt-
mann Dr. Peter Kaiser und Gemeindereferenten Landesrat Da-
niel Fellner.
Bei allen zuständigen Beamten des Bundes und des Landes 
Kärnten sowie der Bezirkshauptmannschaft St. Veit/Glan und 
des Baudienstes.
Ein besonderer Dank aber den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Marktgemeinde Eberstein, allen Kulturträgern und 
ehrenamtlichen tätigen Menschen, die jeden Tag mit ihrem 
Einsatz unsere Heimat zu einer lebenswerten Region machen.
Ich wünsche allen eine besinnliche Adventzeit, ein glückliches 
und gesundes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2023

Euer Bgm.
Andreas Grabuschnig
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Redaktionsschluss für die Dezember-Ausgabe der Gemeindenachrichten
ist der 16.02.2023! Berichte bitte an helene.scheiber@ktn.gde.at
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n �KONTAKTDATEN  
der Marktgemeinde Eberstein

Telefon: +43 4264/8168
Fax: +43 4264/8168-17
Email: eberstein@ktn.gde.at

AMTSSTUNDEN
Mo - Fr: 08:00 - 12:00
Nachmittags nur nach Terminvereinbarung

n Heimatherbst 2022 – Hauptpreisübergabe

Beim großen Heimatherbst- und Erntedankfest 2022 in Eberstein 
wurde zum bereits 14. Mal als Hauptpreis ein Auto verlost. Horst 
Pliemitscher mit seiner Gattin Gertrude, Chefs des Autohauses 
Renault Pliemitscher in Eberstein, der Bürgermeister der Markt-
gemeinde Eberstein, Andreas Grabuschnig, und Mitorganisatoren 
AL Lukas Schellander und Helene Scheiber konnten den glück-
lichen Gewinnern Wolfgang und Mirjam Tischler (Völkermarkt) 
vor kurzem einen Dacia Sandero Stepway überreichen. Die rie-
sige Freude über das gewonnene Auto war bei der ganzen anwe-
senden Familie nicht zu übersehen.
Möglich gemacht wird so ein toller Hauptpreis durch die gute und 
aktive Zusammenarbeit von Gewerbebetrieben und Vereinen in 
der Gemeinde Eberstein. Wir wünschen den Gewinnern viel Freu-
de und eine unfallfreie Fahrt!

n 2. Repair Café
Am 15. November 2022 fand das 2. Repair Café im Sitzungs-
saal im Gemeindeamt Klein St. Paul statt. Es wurden kaputte 
Geräte wie Nähmaschinen, Küchengeräte oder Spielzeug KO-
STENLOS von Herrn Lobnig repariert. Währenddessen konn-
ten beim gemütlichen Zusammensitzen ein ausgezeichneter 
Reindling und Kaffee genossen werden.
Heutzutage werden viele Sachen leichtfertig weggeworfen, so-
bald diese nicht mehr funktionieren. Zur Neuanschaffung werden 
erneut Ressourcen dieser Erde genutzt, die inzwischen jedoch im-
mer begrenzter sind. Kleine Mängel können jedoch problemfrei 
repariert werden, wodurch kostbare Ressourcen gespart werden. 
Unser Ziel ist es, mit dem Repair Café ein gemütliches Umden-
ken im allgemeinen Konsumverhalten zu erzeugen.
Somit freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass am 15. 
Dezember 2022 im Sitzungssaal im Gemeindeamt Klein St. 
Paul das 3. Repair Café ab 14 Uhr stattfinden wird. Dann wird 
neben Herrn Lobnig auch eine Näherin anwesend sein.

n �Was hat sich in der KLAR!  
in Eberstein getan?

Natürlicher Schatten am Kinderspielplatz, in der Volks-
schule und im Ortskern von Eberstein
Eine wichtige Maßnahme des KLAR!-Programms ist es, die 
Bevölkerung vor der sengenden Sonne im Sommer und vor der 
starken Hitzebelastung zu schützen. Mit dem Förderprogramm 
KLAR! invest werden daher an verschiedenen öffentlichen Plät-
zen Bäume gepflanzt, die auf natürliche und klimafreundliche 
Weise Schatten spenden. Auch am öffentlichen Kinderspiel-
platz und am Spielplatz der Volksschule dürfen Sie sich bald 
über mehr schattige und kühle Plätze für sich und vor allem für 
Ihre Kinder freuen. Im Zuge der geplanten Ortskern-Verschö-
nerung in Eberstein unterstützt die KLAR! die Gemeinde eben-
falls durch die Finanzierung klimafitter Bäume, um im Sommer 
den heißen Beton mit natürlichen Schattenspendern zu kühlen. 

Besichtigung öffentlicher Spielplatz mit Landschaftsplanerin 
Lena Uedl-Kerschbaumer

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Das Team wünscht frohe Weihnachten 
und alles Gute im neuen Jahr!und alles Gute im neuen Jahr!
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Blackout-Übung war ein voller Erfolg!
Die FF Eberstein und die Gemeinde beschäftigt sich bereits 
seit über 3 Jahren mit dem Thema Blackout-Vorsorge. Ende 
September 2022 fand in Eberstein eine Blackout-Informati-
onsveranstaltung statt, woraufhin die Feuerwehr eine Woche 
später eine praktische Blackout-Übung durchführte. Viele 
Ebersteiner und Ebersteinerinnen – von jung bis alt – nahmen 
daran teil und die Feuerwehr konnte wertvolle Erkenntnisse 
sammeln, um weiter an der Blackout-Strategie feilen zu kön-
nen. Mit diesem großen Engagement ist die Feuerwehr und 
die Gemeinde Eberstein einer der Vorreiter österreichweit zum 
Thema Blackout-Vorsorge. Die KLAR!-Managerin Marlene 
Ulbing stellte Eberstein daher als Best-Practice-Beispiel dem 
Umweltbundesamt und anderen KLAR!-Manager:innen in 
ganz Österreich vor. Auf diese Weise motiviert und inspiriert 
Eberstein auch andere KLAR!-Gemeinden darin, sich für die-
sen Katastrophenfall gut zu rüsten.

Sollten Sie die Blackout-Infoveranstaltung verpasst haben, 
gibt es am 18.01.2023, um 19 Uhr, im Gemeindeamt Klein 
Sankt Paul die Möglichkeit die Informationsveranstaltung 
„Blackout-Vorsorge für Privathaushalte“ zu besuchen. Der 
Zivilschutz-Bezirksleiter GR Horst Maier erzählt Ihnen im 
ersten Teil der Veranstaltung, was genau ein Blackout ist und 
wie Sie zu Hause vorsorgen können. Im zweiten Teil stel-
len Klein Sankt Paul und Wieting ihre aktuelle Strategie zur 
Blackout-Vorsorge vor. Nach dem Informationsvortrag können 
noch offene Fragen gestellt und Unsicherheiten geklärt werden.

Landjugend unterstützt bei der Blackout-Übung

Blackout-Übung in Eberstein im September 2022

Bürgermeister, Feuerwehr und Bezirksfeuerwehrkommandant 
bei der Blackout-Übung 
KLAR! Projekte in den Volksschulen
Im Sommersemester 2023 sind zwei KLAR! Projekte mit der 
Volksschule Eberstein geplant. Im ersten Projekt wird die ARGE 
Naturschutz und die KLAR! mit den älteren Kindern der VS In-
sektenhotels anfertigen, die sie im Anschluss zu Hause im Garten 
oder am Balkon aufhängen können. Das zweite Projekt „Wasser-
pädagogik“ findet im Juni 2023 statt. Gemeinsam mit dem Land 
Kärnten und mit der Märchenerzählerin Yvonne Knaus werden 
den Kindern auf spielerische Weise und mit Experimenten die 
Themen Trinkwasser, Abwasser und Wasserökosysteme näher-
gebracht. Im Anschluss dürfen die Kinder in der Görtschitz die 
Wasserwelt erforschen. Die KLAR! stellt jeder Volksschule ein 
„Wasserkisterl“ mit Utensilien wie z. B. Kescher, Becherlupen 
und einem Bestimmungsposter zur Verfügung.

Beratung zur Klimawandelanpassung
Die Aufgabe der Görtschitztaler KLAR! Managerin, Marlene 
Ulbing, ist es, 11 Maßnahmen zur Klimawandelanpassung in 
den Gemeinden Klein Sankt Paul, Eberstein und Hüttenberg 
umzusetzen. Diese Maßnahmen wurden gemeinsam mit den Ge-
meinden und unter Einbeziehung der Bevölkerung beschlossen. 
Die Themenschwerpunkte der Maßnahmen sind Blackout-Si-
cherheit, klimafittes Bauen und Sanieren, Starkregen- und Hit-
zevorsorge, Bewusstseinsbildung rund um das Thema Wasser 
und Moore, Insektenschutz sowie klimafitte Streuobstwiesen 
und Wälder. Bei Fragen zu diesen Themenbereichen oder für 
eine themenspezifische Förderberatung steht Ihnen die KLAR! 
Managerin kostenlos und produktneutral zur Verfügung.

Kontakt: Marlene Ulbing
+43 664 536 5563 | marlene.ulbing@mittelkaernten.at

Bürozeiten: 
Dienstags, 09:00 bis 16:00 Uhr, und nach Terminvereinbarung
Jeden 1. Dienstag im Monat: Gemeindeamt Eberstein
Jeden 3. Dienstag im Monat: Gemeindeamt Hüttenberg
Alle weiteren Dienstage: Gemeindeamt Klein St. Paul

Social Media: www.facebook.com/KlimaGoertschitztal
www.instagram.com/klima_goertschitztal/
www.klima-goertschitztal.at

Malerei • Fassadengestaltung • Böden • Anstriche
Frohe Weihnachten
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n �Raiffeisen Spartage 2022
Heuer besuchten wieder viele Kundinnen und Kunden die 
Raiffeisen Spartage in der Raiffeisenbank  Eberstein. Für die 
Kinder gab es neben hohen Zinsen am Sumsi-Konto auch noch 
tolle Geschenke. Zum Abschluss konnten heiße Maroni genos-
sen werden. Die Raiffeisenbank Eberstein wird im kommen-
den Jahr, nach der Neugestaltung der Innenräume auch die Au-
ßenansicht verschönern. Damit setzen wir ein klares Zeichen 
um auch in Zukunft vor Ort für unsere Kunden da zu sein. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch – Ihr Team der Raiffeisenbank 
Eberstein. 

n �Schulstart mit Sumsi
Da strahlen die Kinderaugen. Für den Schulbeginn wurde die 
erste Klasse der Volksschule Eberstein wie jedes Jahr mit Si-
cherheits-Sumsi-Rucksäcken ausgestattet.

IGN Nahversorger GmbH
Unterer Platz 2
9372 Eberstein

Wir bedanken uns für Ihre Wir bedanken uns für Ihre 
Treue beim Einkauf in Treue beim Einkauf in 

unserem Markt und unserem Markt und 
wünschen Ihnen wünschen Ihnen 

und Ihren Familien und Ihren Familien 
ein frohes Weihnachtsfest ein frohes Weihnachtsfest 

sowie viel Gesundheit sowie viel Gesundheit 
und Erfolg für das Jahr 2023.und Erfolg für das Jahr 2023.

Ihr ADEG Team - Sabrina, Sylvia, Ihr ADEG Team - Sabrina, Sylvia, 
Michelle, Masume und NadineMichelle, Masume und Nadine



e in sve ran t -
w o r t l i c h e 
und Ortsge-
schichts-In-
teressierte zu 
Projektwerk-
stätten ein-
geladen, bei denen die Nutzung der Topothekenbestände für 
Ausstellungen, ZeitzeugInnen-Veranstaltungen und sonstige 
ortsgeschichtliche Projekte erarbeitet werden.

Aufruf zur Mitarbeit
Wenn Sie sich gerne als TopothekarIn oder UnterstützerIn bei 
der Eingabe einbringen möchten, Fragen zum Projekt haben 
oder Fotos sowie Dokumente zu bestimmten Themen im Gört-
schitztal besitzen, dann freuen wir 
uns, wenn Sie sich direkt im Ge-
meindeamt melden. Gerne können 
Ihre Fotos im Rahmen der Topo-
thekentreffen eingescannt und in 
der Topothek digital zugänglich 
gemacht werden.

Informationen zum Projekt er-
halten Sie im 
Kärntner Bildungswerk unter of-
fice@kbw.co.at oder der
Tel.: +43 (0)463 536 576 22.
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Projektziele & Inhalt
Mit diesem Projekt wird der Aufbau von Internet-Dokumen-
tationen auf der Grundlage von „Topotheken“ zur jüngeren 
Geschichte der Görtschitztalgemeinden begleitet. Topotheken 
sind Online-Plattformen, auf denen das private Kulturgut, Fo-
tos, Filme, Tonaufnahmen und Schriftstücke der Bevölkerung, 
der Vereine und der Betriebe erschlossen, gesichert und für 
die ganze Gemeinde sichtbar gemacht wird. Der Aufbau von 
Topotheken erfolgt durch die Mitarbeit der Bevölkerung un-
ter der Leitung von TopothekarInnen. Das Begleitprojekt des 
Kärntner Bildungswerks unterstützt die TopothekarInnen in ih-
rer Aufgabe, die Bevölkerung zur Mitarbeit zu motivieren, die 
Topothekenbestände zu erweitern, die Beschäftigung mit den 
veröffentlichten Objekten anzuregen und Nutzungsideen für 
weiterführende Veranstaltungen und Projekte zu entwickeln.

Topothekenwerkstätten...
...laden die Bevölkerung der Gemeinden zu regelmäßigen Tref-
fen ein, bei denen die bereits erschlossenen Bestände vorgestellt 
und zusätzliche Dokumente, das Wissen der Bevölkerung und 
die Erinnerung von Zeitzeugen ergänzt werden. Fallweise wer-
den HistorikerInnen dazu eingeladen, über den Aussagewert die-
ser Dokumente im Kontext der Geschichte des Görtschitztales 
zu informieren. Ein Teil der Treffen wird Online durchgeführt, 
um auch abgewanderten GörtschitztalerInnen die Mitarbeit an 
der Topothek ihrer Herkunftsgemeinde zu ermöglichen.

Projektwerkstätten
Wenn die Topotheken schon gut gefüllt sind, werden Ver-

n �TOPOTHEKEN-BEGLEITPROJEKT in den vier Görtschitztalgemeinden 
Brückl, Eberstein, Hüttenberg und Klein St. Paul

BMST. DIPL.-ING.  
KRAUSE & MESSNER  
BAU GMBH 
9334 Guttaring 
Silbereggerstraße 2 
www.kmbau.co.at

office@kmbau.co.at 04262/51200

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN 
ERFOLGREICHES NEUES JAHR 2023!

Wir wünschen frohe 
Weihnachten und 
einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!
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n Skikurse und Liftpreise 2022-2023
Die Schikurse des SC Raika Eberstein in der Wintersaison 
2022 / 2023 finden wieder wie folgt statt: 
1. �Kurs vom Montag, den 02.01.2023 bis Donnerstag, den 

05.01.2023 - Anmeldeschluss 27.12.2022
2. �Kurs vom Dienstag, den 14.02.2023 bis Freitag, 

den17.02.2023 – Anmeldeschluss 12.02.2023
Die Kosten pro Teilnehmer betragen € 195,- ikl. Mittagessen, 
Liftkarten und Busfahrt. Das Mittagessen wird in der Steiner-
hütte eingenommen! Die Busfahrt erfolgt wieder um 8.45 Uhr 
ab Pischeldorf, Filippen (Bushaltestelle), Brückl (vor Raiffei-
senkasse), St. Walburgen an den Bushaltestellen und Eberstein 
(vor ADEG) auf die Steinerhütte. Die Rückfahrt erfolgt um 
15.00 Uhr ab der Steinerhütte.
Anmeldung am Marktgemeindeamt Eberstein unter 
04264/8168-23 oder bei Helga Bodner 0664/410 20 14 
(telefonisch oder per WhatsApp)
LIFT- und RODELPREISE 2022 / 2023
Jahreskarte Familie	 € 235,-
Jahreskarte Erwachsene ab 18 Jahre	 € 160,-
Jahreskarte Jugendliche von 15 – 17 Jahre	 € 120,-
Jahreskarte Kinder von 6 – 14 Jahre	 € 90,-
Tageskarte Erwachsene	 € 24,-
Tageskarte Jugendliche	 € 22,-
Tageskarte Kinder	 € 20,-
Halbtageskarte Erwachsene ab 9 Uhr u. ab 12 Uhr 30	 € 20,-
Halbtageskarte Jugendliche ab 9 Uhr u. ab 12 Uhr 30	 € 18,-
Halbtageskarte Kinder ab 9 Uhr u. ab 12 Uhr 30	 € 16,-
3 Stundenkarte Erwachsene	 € 19,-
3 Stundenkarte Jugendliche	 € 17,-
3 Stundenkarte Kinder	 € 15,-
Punktekarte – 10+1 / 11 Fahrten	 € 17,-
Stundenkarte – Preis / Stunde	 € 14,-
Einzelfahrt	 € 2,-

Bergaufrodeln inkl. Rodelmiete 1 Stunde	 € 22,-
3er – Block	 € 15,-
Einzelfahrt	 € 5,-

Kinder unter 6 Jahre gratis	 € 0,-
Schulschitage- Kosten / Kind	 € 9,-

Wochenkarte Erwachsene	 € 120,-
Wochenkarte Jugendliche	 € 100,-
Wochenkarte Kinder	 € 70,-
Wochenkarte Familie	 €  150,-

Thomas Weigel, Obmann SC – Raika Eberstein

n �Der Schiclub Eberstein
Liebe Ebersteiner/innen!
Bereits das 2te Mal wurde heuer die Sportwoche für mittler-
weile 66 Kinder bzw. Jugendliche veranstaltet!
Der Schiclub Eberstein, sowie der SV Dolomit Eberstein, be-
dankt sich bei allen Teilnehmern. Neben Spiel, Sport und Spaß 
waren Wanderungen, Graffiti, Grillen und ne große „Schnitzel-
jagd“ dabei. 
Ein großer DANK geht an die fleißigen Helfer/innen, ohne die 
diese Sportwoche gar nicht möglich wäre! 
DANKE an unsere Hauptsponsoren: Auto Pliemitscher, Bä-
ckerei Puckl, Landgasthaus Sonnberger, Taferner Transporte, 
Dolomit Eberstein, Gasthof Leutgam, Reinsberger Reisen, 
Petzner Druck, FLEX Althofen, Obst-Gemüse Robitsch, einige 
politische Fraktionen usw.
Und JA FREILICH! Auch im nächsten Jahr 2023 wird die 
Sportwoche wieder stattfinden!
Wir freuen uns auf euch!
LG Thomas Weigel, Obmann Schiclub Eberstein



	 7

n �Schneeräumung – Pflichten der Anrainer 
und Ersuchen an die Anrainer

Aus gegebenem Anlass dürfen wir auch in diesem Winter darauf 
hinweisen, dass Eigentümer von Liegenschaften im Ortsgebiet 
nach den Bestimmungen des § 93 der Straßenverkehrsordnung 
zur Schneeräumung und Splittstreuung auf Gehsteigen verpflich-
tet sind. In diesen Bestimmungen wird festgehalten, dass die Ei-
gentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausgenommen bei 
unverbauten land- und forstwirtschaftlichen Liegenschaften, da-
für zu sorgen haben, dass die entlang der Liegenschaft in einer 
Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhandenen dem öffentlichen 
Verkehr dienenden Gehsteige und Gehwege einschließlich in ih-
rem Zuge befindlichen Stiegenanlagen entlang der gesamten Lie-
genschaft in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von Schnee und Verunreini-
gungen gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis bestreut sind. Ist 
ein Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden, so ist der Straßenrand in 
einer Breite von 1 m zu säubern und zu bestreuen.

In diesem Zusammenhang wird mitgeteilt, dass die fallweise Geh-
steigräumung und Streuung durch die Gemeinde die einzelnen 
Grundstückseigentümer nicht von ihren Anrainerpflichten nach 
den vorzitierten gesetzlichen Bestimmungen befreit und sie sich 
nicht darauf verlassen dürfen und können, dass die Gehsteige von 
der Gemeinde überhaupt und rechtzeitig geräumt werden.
Genauso wichtig ist, dass alle in unmittelbarer Nähe eines 
Weges angewachsenen Sträucher und Bäume, die durch die 
Schneelast in den Weg hineinhängen könnten, zu entfernen 
sind. Leider muss immer wieder festgestellt werden, dass Kraft-
fahrzeuge auch bei Schneefall auf öffentlichen Straßen abge-
stellt werden, die dann eine ordnungsgemäße Schneeräumung 
sehr erschweren bzw. manchmal sogar unmöglich machen. Sie 
werden bei entsprechender Witterung ersucht die Fahrzeuge 
so abzustellen, dass eine einwandfreie Räumung der Straßen 
erfolgen kann. Auf einen weiteren Umstand möchte die Ge-
meinde in diesem Zusammenhang hinweisen, und zwar wird 
durch einige Grundstückseigentümer noch immer der Schnee 
von den Einfahrten auf die Straße verbracht. Es wird ausdrück-
lich festgehalten, dass dies nicht zulässig ist und nach der Stra-
ßenverkehrsordnung bzw. nach dem Kärntner Straßengesetz 
geahndet werden kann. Sie werden daher dringend ersucht, das 
Ablagern von Schnee auf öffentlichem Gut zu unterlassen. 

Die Marktgemeinde Eberstein weist im Zusammenhang mit 
der Schneeräumung und Streuung darauf hin, dass sie keinerlei 
Haftung für eine ordnungsgemäße und zeitgerechte Schneeräu-
mung und Streuung der Gehsteige und Gehwege übernimmt. 
Alle zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Haftungen bei Un-
fällen, die unter Umständen auf eine mangelnde Obsorge der 
nach der Straßenverkehrsordnung verpflichteten Personen zu-
rückzuführen sind, liegen bei den Wegeigentümern bzw. Anrai-
nern der Gehwege und öffentlichen Straßen.
Weiters möchten wir Sie darauf hinweisen, dass eventuelle 
Schäden, die durch die Schneeräumung entstanden sind, un-
verzüglich der Marktgemeinde Eberstein zu melden sind!

Firma Scharm
wünscht all seinen 
Kunden ein geseg-

netes Weihnachtsfest 
und ein glückliches, 

gesundes neues Jahr!

n �Kärntner Heizkostenunterstützung 2022/23
Zweck der Förderung: Die Gewährung einer Heizkostenun-
terstützung für die folgende Heizperiode.
Höhe des Einkommens: Die Einkommensgrenzen (inkl. Pen-
sionsanpassung im Jänner 2023) betragen für die

Heizkostenunterstützung in Höhe von € 180,00*
bei Alleinstehenden / Alleinerziehern sowie bei 
alleinstehenden PensionistInnen, die mindestens 
360 Beitragsmonate der Pflichtversicherung auf-
grund einer Erwerbstätigkeit erworben haben 
(Pensionsbonus / Ausgleichszulagenbonus)

€ 1.100,-

bei Haushaltsgemeinschaften von zwei Personen 
(z.B. Ehepaare, Lebensgemeinschaften, Elternteil 
mit volljährigem Kind)

€ 1.560,-

Zuschlag für jede weitere im gemeinsamen Haus-
halt lebende Person (auch Minderjährige)

€ 270,-

Heizkostenunterstützung in Höhe von € 110,00*
bei Alleinstehenden / Alleinerziehern € 1.250,-
bei Haushaltsgemeinschaften von zwei Personen 
(z.B. Ehepaare, Lebensgemeinschaften, Elternteil 
mit volljährigem Kind)

€ 1.730,-

Zuschlag für jede weitere im gemeinsamen Haus-
halt lebende Person (auch Minderjährige)

€ 270,-

* �Einkommensgrenze (monatlich). Alle Beträge auf die zweite Zehner-
stelle gerundet

Antragstellung: Anträge auf Gewährung der Heizkostenunter-
stützung können vom 03. Oktober 2022 bis einschließlich 28. 
April 2023 bei der zuständigen Wohnsitzgemeinde eingebracht 
werden. Von dortiger Stelle ist das Vorliegen der Anspruchs-
voraussetzungen zu prüfen und sind die von den Gemeindebe-
diensteten mittels der WEB -Applikation eingegebenen Daten 
in der Folge an das Land Kärnten weiterzuleiten.
• �Dem Ansuchen sind folgende Unterlagen in Kopie anzu-

schließen: Sämtliche monatlichen Einkommensnachweise 
aller im gemeinsamen Haushalt gemeldeten Personen

• �Die Antragsvoraussetzungen müssen jeweils zum Zeitpunkt 
der Antragsstellung vorliegen.

• �Die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen erfolgt durch die 
Hauptwohnsitzgemeinde, die Auszahlung erfolgt durch das 
Land Kärnten.

• �Antrags- bzw. unterstützungsberechtigt sind alle Personen ge-
mäß § 6 K-SHG 2021:

   – �mit aufrechtem Hauptwohnsitz und tatsächlichem Aufent-
halt im Bundesland Kärnten 

   – �ausschließlich österreichische Staatsbürgern und Asylbe-
rechtigte sowie dauerhaft niedergelassene Fremde, die sich 
seit mindestens fünf Jahren tatsächlich und rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhalten

   – �vom Bezug ausgeschlossen sind: Asylwerber, Subsidiär 
Schutzberechtigte und Personen, die die sich noch nicht 
seit mindestens fünf Jahren tatsächlich und rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhalten.

• �Nicht antrags- bzw. unterstützungsberechtigt sind: Bewoh-
nerInnen von Wohn- und Pflegeheimen, Behinderteneinrich-
tungen, Schüler- und Studentenheimen

Ihre Anzeigen-HOTLINE: 
0650/310 16 90 • anzeigen@santicum-medien.at
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Im Zuge der Blackout-Vorsorge Gemeindeübung, welche am 
23.10.2022 im Kulturhaus Eberstein stattfand, konnten sich 
unsere Bürger auch Informationen zur Covid-19 Schutzimp-
fung einholen. Seitens der Gemeinde wurden sämtliche Flyer 
und Informationszettel zur freien Entnahme bereitgestellt. Au-
ßerdem war unser Hausarzt Dr. Egon Zöhrer anwesend und 
stand für Auskünfte zur Impfung zu Verfügung. Dafür möchten 
wir ihm an dieser Stelle recht herzlich danken.

n �Landjugend
Im September starteten wir voller Elan in unser bekanntes 
„Schnitzelmonat“ indem wir einige Erntedankfeste besuchten 
und diese mit einem Auftanz mitgestalteten. Weiters wurden 
wir im Zuge des Landjugendballs des Bezirks St.Veit an der 
Glan nominiert und zur 3. aktivsten Ortsgruppe gekürt. Wir be-
danken uns hiermit bei allen Mitgliedern für eure Motivation!
Außerdem dürfen wir verkünden, dass unser Phillipp Mitschey 
in die Fußstapfen unseres Karl Scheiber jun. getreten ist und 
nun Obmann der Landjugend Bezirk St.Veit/Glan ist. In dei-
nem neuen Lebensabschnitt wünschen wir dir viel Erfolg und 
Spaß. Bedanken dürfen wir uns auf diesem Wege bei unseren 
Karli für seine tatkräftige Unterstützung und unermüdliche Ar-
beit im Bezirksvorstand. Im November wurde traditionell wie-
der unser Kathreintanz im Kulturhaus Eberstein abgehalten. 
Danke an alle Besucher. Es war eine gelungene Veranstaltung, 
das Tanzbein wurde zahlreich geschwungen.
Ein großes Danke auch an unsere ganzen Sponsoren und Hel-
fer, ohne Euch wäre so eine Veranstaltung nicht möglich.

n �Öffnungszeiten des 
ASZ Klein St. Paul 
über die Feiertage:

Achtung: Vom 16.12.2022 
bis einschließlich 06.01.2023 
keine Sperrmüllannahme im 
ASZ! Am ersten Freitag im 
Jänner (13.01.2023) kann 
nach Terminbuchung in der 
App bzw. unter der Telefon-
nummer 04264/8168 Sperr-
müll gebracht werden.
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